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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.06.1978

Norm

AußStrG §16 BIII2e

SchG Art67 Abs2

Rechtssatz

In der Au3assung, daß auf Grund der Uneinbringlichkeit der Ordnungsstrafe Zahlungsunfähigkeit anzunehmen und

daher die Ordnungsstrafe gemäß Art 67 Abs 2 SchG in Haft umzuwandeln sei, kann eine o3enbare Gesetzwidrigkeit

ebensowenig erblickt werden wie in der dem Ermessen des Gerichtes obliegenden Bestimmung der Haftdauer und der

Aufforderung an das Gefangenhaus zur Vollziehung der Haftstrafe.
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